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1. Login 
 

Für die Anmeldung im Verwaltungsportal erhält jeder einen persönlichen Benutzernamen 

sowie ein Passwort. 

Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, das Passwort beim ersten Login oder nachdem 

ein Administrator das Passwort geändert hat, einmal selbst zu ändern. 

Solange die Änderung noch nicht durchgeführt wurde, steht unter „Weitere Funktionen“ der 

Reiter „Passwort ändern“ zur Verfügung. Nachdem das Passwort erfolgreich geänderrt 

wurde, ist dieser Menüpunkt nicht mehr sichtbar.  

Für einige ist zusätzlich eine Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) aktiviert. In diesem Fall ist 

neben Benutzername und Passwort ein weiterer Bestätigungsschritt erforderlich. Ob MFA 

genutzt wird, hängt von der Kommune / dem Bundesland ab.  

In der oberen Leiste wird angezeigt, mit welchem Benutzernamen man aktuell angemeldet 

ist und welche Rolle dem Benutzerkonto zugewiesen ist.  

 

2. Leistungsempfänger 
Alle Bearbeitungen können anschließend in der Änderungshistorie nachverfolgt werden. Dort 

kann auch ein Nachweis in PDF-Form heruntergeladen werden (siehe Stichpunkt 

Änderungshistorie). 

 

2.1. Leistungsempfänger anlegen  

Um einen Leistungsempfänger anzulegen, wählen Sie im Onlineportal 

https://verwaltung.bezahlkarte.eu/ den Reiter „Leistungsempfänger anlegen“ aus.  

Geben Sie die 9-stellige Bezahlkarten-ID, die im Sichtfenster des Umschlages mit der Karte 

zu sehen ist, ein und klicken auf den Button „Bestätigen“. 

 

https://verwaltung.bezahlkarte.eu/
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Geben Sie anschließend die 12-stellige AZR-Nummer des anzulegenden 

Leistungsempfängers ein und klicken Sie auf den Button „AZR-Nummer prüfen“. 

 

Geben Sie nun die abgefragten Daten des Leistungsempfängers an (Pflichtfelder: 

Geburtsdatum, Vorname, Name – Optional: Herkunftsland, Geburtsort, Sprache, 

Handynummer, Straße und Hausnummer, Stadt, Postleitzahl) und bestätigen Sie die Daten 

mit „Daten speichern“. 

 

 

 

Ihnen wird nun die Bestätigung angezeigt. Sie können nun die IBAN der erstellten Karte 

kopieren und bei Bedarf in den weiteren Schritten die benutzerdefinierten Limits der Karte 

einsehen und festlegen (siehe Stichpunkt Individuelle Beschränkungen der Beazahlkarte 

anpassen), bei Bedarf einen individuellen Einsatzbereich einstellen (siehe Stichpunkt PLZ- 

und Händlerkonfiguration) oder die Bezahlkarte aufladen (siehe Stichpunkt Guthaben 

verwalten). 
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Diese Schritte können Sie auch im Nachgang noch ausführen, falls Sie später darauf 

zurückkommen möchten.  

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, unter dem Abschnitt „Weitere Schritte“ eine 

Bestätigung für die Einrichtung des Leistungsempfängers als PDF herunterzuladen. 

 

 

 

Sollte die eingegebene AZR-Nummer bereits vergeben sein, wird Ihnen bei der Angabe der 

AZR-Nummer angezeigt, in welcher Kommune die AZR-Nummer hinterlegt ist. Mit Klick auf 

den Button „Umhängen“ können Sie den Leistungsempfänger direkt in Ihre Kommune 

umhängen. Alternativ können Sie gezielt mit der angezeigten Kommune Kontakt aufnehmen, 

falls es ungeklärte Zuständigkeiten gibt.  
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2.2. Bearbeitung von einzelnen Leistungsempfängern 

 

Suchen Sie den gewünschten Leistungsempfänger über die Bezahlkarten-ID, die AZR-

Nummer oder den Namen. Sie können auch nach Stadt oder Postleitzahl suchen, wenn 

diese Daten bei den jeweiligen Leistungsempfängern unter persönliche Daten ausgefüllt 

sind. Sie können auch über die Gruppensuche eine Personengruppe anhand bestimmter 

Kriterien suchen. Klicken Sie auf das Pfeil-Icon rechts neben dem Namen, um den 

Leistungsempfänger aufzurufen. Alternativ ist auch eine Gruppenbearbeitung von mehreren 

Leistungsempfängern möglich (mehr dazu unter dem Stichpunkt Gruppenbearbeitung von 

Leistungsempfängern). 

 

 

In der Übersicht können Sie in den verschiedenen Reitern die Daten des 

Leistungsempfängers einsehen und bearbeiten.  
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2.2.1. Kommentare zum Leistungsempfänger 

 

Über den Button „Bearbeiten“ haben Sie die Möglichkeit, für den jeweiligen 

Leistungsempfänger einen neuen Kommentar hinzuzufügen. Darüber hinaus können bereits 

vorhandene Kommentare eingesehen und bei Bedarf exportiert werden. 

 

 

2.2.2. IBAN der Bezahlkarte anzeigen 

 

Mit Klick auf den Button „Anzeigen“ sehen Sie die IBAN des Users. Sie können diese hier 

kopieren (z. B. für Aufladungen). 
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2.2.3. Individuelle Beschränkung der Bezahlkarte anpassen 

 

Hier können Sie sich Höhe der Bargeldabhebungen pro Monat anzeigen lassen. Zusätzlich 

besteht die Möglichkeit, die Höhe der Bargeldabhebungen zeitlich zu begrenzen. So kann 

innerhalb eines individuell gesetzten Zeitraums das Bargeldlimit gezielt erhöht oder gesenkt 

werden, um Sonderzahlungen zu ermöglichen. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums wird 

das Bargeldlimit automatisch wieder auf das ursprünglich hinterlegte Limit zurückgesetzt. 

Dies muss im 4-Augen-Prinzip freigegeben werden (siehe Stichpunkt Bargeldabhebe-Limit 

freigeben). 

Außerdem können Sie hier den hinterlegten Freibetrag individuell anpassen. 

 

 

 

 

2.2.4. IBAN für Überweisungen des Leistungsempfängers 

freigeben 

 

Unter dem Reiter „IBAN für Überweisungen des Leistungsempfängers freigeben“ kann ein 

Empfänger für Überweisungen gezielt für einen einzelnen Leistungsempfänger auf 

Kartenebene freigeschalten werden.  

Geben Sie hierfür die IBAN und den Namen des Empfängers ein. Optional können Sie eine 

Kategorie und einen Kommentar einfügen. Außerdem können Sie einstellen, ob die Freigabe 

der IBAN dauerhaft oder temporär bis zu einem bestimmten Zeitraum sein soll. Zudem kann 

eine Betragsobergrenze festgelegt werden, bis zu der Überweisungen an diese IBAN erlaubt 

sind. Bestätigen Sie anschließend die Freigabe mit dem Button „IBAN freigeben“. 

In der unten stehenden Tabelle können Sie sehen, welche Einzelfreischaltungen für den 

Leistungsempfänger gelten und ob dafür eine zeitliche Begrenzung oder eine Obergrenze 

festgelegt wurde. 

Einzelfreigaben müssen nicht von einem Freigabeberechtigten bestätigt werden.  
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Bitte beachten: Sollte die gewünschte IBAN bereits auf der globalen Whitelist für alle 

Leistungsempfänger stehen, kann eine Einzelfreischaltung nicht vorgenommen werden. 

 

 

2.2.5. IBAN für Lastschriften des Leistungsempfängers freigeben 

 

Die Freigabe der IBAN für Lastschriften des Leistungsempfängers funktioniert analog zu den 

Überweisungen. Auch hier können Sie IBAN und Name des Einzugsberechtigten eingeben 

und optional eine Kategorie oder einen Kommentar hinzufügen. Bei Bedarf kann eine 

Gültigkeitsdauer und Betragsobergrenze gesetzt werden.  

In der untenstehenden Tabelle können Sie sehen, welche Einzelfreischaltungen für den 

Leistungsempfänger gelten und ob dafür eine zeitliche Begrenzung oder einen Obergrenze 

festgelegt wurde. 

Einzelfreigaben müssen nicht von einem Freigabeberechtigten bestätigt werden.  

Bitte beachten: Auch hier gilt: sollte die gewünschte IBAN bereits auf der globalen Whitelist 

für alle Leistungsempfänger stehen, kann keine Einzelfreischaltung vorgenommen werden. 
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2.2.6. PLZ- und Händlerkonfiguration 

 

Wählen Sie im Reiter „PLZ- und Händlerkonfiguration“ den Einsatzbereich der Bezahlkarte 

aus. In diesem Bereich kann der Leistungsempfänger mit seiner Karte bezahlen. Sie können 

das Einsatzgebiet jederzeit ändern.  

Um den Bereich zu ändern, klicken Sie auf den Button „Einsatzbereich bearbeiten“. 

 

Wählen Sie im ersten Schritt aus, ob die Beschränkung deutschlandweit oder innerhalb 

eines Bundeslands gelten soll. Mit den Auswahlkästchen können Sie nach Bedarf auch 

mehrere Bundesländer auswählen. 

Außerdem können Sie wählen, ob es sich um eine befristete Änderung oder eine dauerhafte 

Änderung handelt.  

Spezifischere Einschränkungen (z. B. auf einen Landkreis) können Sie im nächsten Schritt 

durchführen.  
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Wählen Sie im zweiten Schritt die Landkreise aus, die Sie für den Leistungsempfänger 

freischalten möchten. Wählen Sie hier die gewünschten Landkreise über die 

Auswahlkästchen an.  

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf „Weiter“.  

 

 

Im dritten Schritt können Sie nach Bedarf noch genauere Spezifikationen vornehmen und 

gezielt einzelne Postleitzahlgebiete ein- oder ausschließen. Sofern ein Kästchen leer ist, 

bedeutet dies, dass in dieser Stadt / diesem Landkreis keine Postleitzahlen ausgewählt sind 

und somit auch keine Zahlungen getätigt werden können.  

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button „Speichern“. 

 

 

Außerdem können Sie unter „Händlerkonfiguration“ die Whitelist für Onlinezahlungen 

bearbeiten. Der Leistungsempfänger kann bei den Händlern, die Sie freigeben, Online-

Einkäufe durchführen. 
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2.2.7. Daten des Leistungsempfängers 

 

Hier können Sie die Daten des Leistungsempfängers im Nachgang bearbeiten. Bestätigen 

Sie die Änderungen der Daten mit Klick auf „Daten speichern“.  

Bitte beachten Sie: Die AZR-Nummer kann nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. 

Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler passiert sein, wenden Sie sich bitte an das 

PayCenter Support Team über kontakt@bezahlkarte.info. 

 

 

2.2.8. Guthaben verwalten 

 

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Bezahlkarte aufladen oder Guthaben abbuchen. 

Bitte beachten: Für Mitgliedskarten einer Bedarfsgemeinschaft ist dieser Reiter nicht 

vorhanden, da in Bedarfsgemeinschaften nur die Hauptkarten aufgeladen werden können 

und die Mitgliedskarten über dieses Guthaben mitverfügen. 

Im Feld „Aktueller Kontostand“ können Sie das Guthaben auf der Bezahlkarte einsehen. 

Wählen Sie aus, ob Sie eine Aufladung oder Abbuchung durchführen möchten. Geben Sie 

unter „Bedarf“ den gewünschten Betrag ein.  

Mit „Freibetrag bearbeiten“ unter dem Feld „Hinterlegter Freibetrag“ können Sie den 

Freibetrag des Leistungsempfängers ändern. Sie springen dort direkt zum Reiter 

„Individuelle Beschränkung der Bezahlkarte anpassen“. 

Wählen Sie über das Häkchen unter „Neuer Kontostand“ aus, ob der Freibetrag bei der 

Aufladung berücksichtigt werden soll oder nicht. 

Optional können Sie einen Kommentar hinzufügen.  

Die Aufladung bzw. Abbuchung muss von einem Freigabeberechtigten im 4-Augen Prinzip 

freigegeben werden (siehe Stichpunkt Aufladungen freigeben). 

file:///C:/Users/nittayabuergel/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kontakt@bezahlkarte.info
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In der unten stehenden Tabelle können Sie die letzten Aufladungen und die letzten 

Bargeldabhebungen des Leistungsempfängers der vergangenen drei Monate einsehen.  

Sollte ein Leistungsempfänger z. B. Mitte des Monats in Ihre Kommune gewechselt sein, 

können Sie so nachsehen, ob eine Aufladung der Leistungen von der vorherigen Kommune 

für diesen Monat bereits stattgefunden hat.  

Es kann so auch eingesehen werden, ob das monatliche Limit der Bargeldabhebungen 

bereits erreicht wurde, falls ein Leistungsempfänger mit einem Problem zu Ihnen kommt.  

 

 

 

2.2.9. Bezahlkarte schlummern, sperren und kündigen 

 

Sie können die Bezahlkarte hier für Verfügungen sperren oder kündigen. 

• Schlummern = zeitweilige Verfügungssperre, die sowohl von der Kommune als auch vom 

Leistungsempfänger wieder aufgehoben werden kann 

• Sperren = Verfügungssperre seitens der Kommune, kann vom Leistungsempfänger nicht 

wieder aufgehoben werden. 

• Kündigen = endgültige Kündigung der Karte, Leistungsempfänger kann anschließend 

nicht mehr im Frontend gefunden werden. 

• Kündigungen sind im 4-Augen-Prinzip freigabepflichtig, siehe Stichpunkt 

Kartenkündigungen freigeben. 

• Nach der Kündigung kann optional ein Kündigungsnachweis heruntergeladen 

werden.  

• Das Restguthaben wird nach der Kündigung innerhalb von 1-2 Werktagen auf das 

Sammelkonto zurückgebucht. Tipp: Um direkt über das Restguthaben zu 

verfügen, können Sie die Karte vor der Kündigung via Ad-Hoc-Abbuchung im 

Reiter "Guthaben verwalten" entleeren. 

• Neue Karte = Ausgabe einer Ersatzkarte mit den gleichen Einstellungen und Übernahme 

des Guthabensmit neuer Bezahlkarten-ID an einen Leistungsempfänger bei Verlust oder 

Defekt der Karte 
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2.2.9.1. Neue Karte – Ersatzkartenprozess 

 

Über den Button „Neue Karte“ kann eine neue Karte im Falle eines Defekts oder Verlusts 

ausgestellt werden. Die Daten des Leistungsempfängers werden auf eine neue Bezahlkarte 

geschrieben. Die alte Bezahlkarte wird gekündigt. Das Restguthaben wird auf die neue Karte 

übertragen. Alle Einstellungen werden auf die neue Karte übertragen. 

Geben Sie im dafür vorgesehenen Feld die ID der neuen Bezahlkarte ein, die Sie dem 

Leistungsempfänger ausstellen möchten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Button 

„Fortfahren“. Die Verarbeitung der Anfrage kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

 

 

Optionales Herunterladen des Kündigungsnachweises: 

Da Sie mit Bestätigung der neuen Karte die alte Karte kündigen, erhalten Sie für die alte 

Bezahlkarte einen Kündigungsnachweis. Diesen können Sie nach Bedarf über den Button 

„Herunterladen“ downloaden. Mit „Abbrechen“ wird kein Kündigungsnachweis 
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heruntergeladen. Außerdem erhalten Sie eine Bestätigung zur Anlage der neuen 

Bezahlkarte. 

 

 

 

Der Leistungsempfänger ist nun über die Suche mit der neuen Bezahlkarten-ID zu finden. 

Die alte Karte kann nicht mehr benutzt werden.  

Wichtig: Mit der neuen Karte ändert sich auch die PIN. Diese kann der Leistungsempfänger 

dem Schreiben in dem Kuvert der neuen Karte entnehmen. Die alte PIN ist nicht mehr gültig.  

 

2.2.10. Änderungshistorie Leistungsempfänger 

 

Die Änderungshistorie eines einzelnen Leistungsempfängers bietet einen vollständigen 

Überblick über alle vorgenommenen Änderungen seit der erstmaligen Anlage. 

Die Einträge lassen sich nach Erstellungsdatum, Aktion oder der ausführenden Person 

sortieren, sodass gezielt danach gesucht werden kann. Auf diese Weise ist jederzeit 

transparent nachvollziehbar welche Änderungen vorgenommen wurden. 

Alle Informationen zur allgemeinen Änderungshistorie finden Sie unter dem Stichpunkt 

Änderungshistorie. 

 

2.3. Gruppenbearbeitung von Leistungsempfängern 

 

Um Ihnen die Handhabung zu erleichtern gibt es die Möglichkeit, einige Funktionen als 

Gruppenbearbeitung auszuführen. Gehen Sie hierzu zum Reiter „Leistungsempfänger 

bearbeiten“ und suchen Sie dafür nach dem gewünschten Namen oder über die 

Gruppensuche mit Hilfe der definierten Filter. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button 

„Suchen“ oder „Filtern“.  
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Wählen Sie die gewünschten Leistunfsempfänger mit dem Auswahlkästchen links neben 

dem Namen aus. Klicken Sie dann auf die gewünschte Aktion über die Buttons und geben 

Sie die benötigten Daten ein.  

Bitte beachten: Alle Gruppenbearbeitungen sind immer freigabepflichtig (auch Freibetrag 

und Postleitzahländerungen).  

Alle Änderungen können auch hier anschließend in der Änderungshistorie nachverfolgt 

werden und als Nachweis in PDF-Form heruntergeladen werden (siehe Stichpunkt 

Änderungshistorie). 

 

 

 

 

 

2.3.1. Guthaben verwalten 

 

Über den Button „Guthaben“ können Sie mehreren Leistungsempfänger gleichzeitig 

Guthaben aufladen oder abbuchen. Wählen Sie die Leistungsempfänger über die 

Auswahlkästchen links aus und klicken Sie auf den Button „Guthaben“. Wählen Sie zwischen 

einer Aufladung oder Abbuchung und geben Sie den gewünschten Betrag und optional einen 

Kommentar ein. 

Bitte beachten: Der Freibetrag wird hier nicht berücksichtigt. 

Die Aufladung bzw. Abbuchung muss im Admin Bereich unter „Aufladungen freigeben“ 

freigegeben werden (siehe Stichpunkt Aufladungen freigeben). 
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2.3.2. Limits verwalten 

 

Unter der Option „Limits“ kann der maximale Bargeldbetrag pro Monat und der Freibetrag für 

mehrere Leistungsempfänger gleichzeitig angepasst werden. Wählen Sie die gewünschten 

Leistungsempfänger aus und bestätigen Sie die Eingabe der Daten.  

Bitte beachten: Da Gruppenaktionen immer freigabepflichtig sind, muss bei einer 

Gruppenänderung sowohl das maximale Bargeldabhebelimit als auch der Freibetrag von 

einem Freigabeberechtigten im 4-Augen-Prinzip im Admin Bereich unter „Bargeldahebelimit 

freigeben“ und „Freibeträge freigeben“ bestätigt werden. Freibetragsänderungen bei 

einzelnen Leistungsempfängern sind nicht freigabepflichtig und gelten sofort. 
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2.3.3. PLZ-Konfiguration 

 

Wählen Sie für eine Gruppenbearbeitung der Postleitzahl-Gebiete die gewünschten 

Leistungsempfänger und den Button „PLZ-Konfiguration“ aus. 

Anschließend können Sie die Postleitzahl-Konfiguration genau wie bei der Einzelbearbeitung 

durchführen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter dem Stichpunkt „PLZ- und 

Händlerkonfiguration“. 

Bitte beachten: Auch hier gilt die Regel, dass Gruppenaktionen immer freigabepflichtig sind. 

Daher muss hier (im Gegensatz zu der Einzelfreigabe) ebenfalls eine Freigabe durch einen 

Freigabeberechtigten im Admin Bereich unter „Postleitzahlen freigeben“ stattfinden (siehe 

Stichpunkt Gruppenbearbeitung von Leistungsempfängern).  

 

 

 

 

2.3.4. Kartenkündigung 

 

Um mehrere Karten gleichzeitig zu kündigen, wählen Sie Leistungsempfänger über die 

Auswahlkästchen aus und klicken Sie auf den Button „Kartenkündigung“.  

Nach Klick auf den Button „Kartenkündigung anstoßen“ müssen die Kündigungen im Admin 

Bereich unter „Kartenkündigungen freigeben“ von einem Freigabeberechtigten im 4-Augen-

Prinzip freigegeben werden.  

Im Gegensatz zu der Kündigung eines einzelnen Leistungsempfängers wird hier nicht 

automatisch ein Kündigungsnachweis generiert. Dieser kann nachträglich in der 

Änderungshistorie heruntergeladen werden (siehe Stichpunkt Änderungshistorie). 
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3. Bedarfsgemeinschaften 
 

3.1. Bedarfsgemeinschaft anlegen 

Unter dem Reiter „Bedarfsgemeinschaft anlegen“ können Sie eine neue 

Bedarfsgemeinschaft anlegen.  

Bitte beachten: Voraussetzung hierfür ist, dass die Leistungsempfänger, die Sie zur 

Bedarfsgemeinschaft hinzufügen wollen, bereits anlegt wurden.  

In jeder Bedarfsgemeinschaft sind eine Hauptkarte und eine oder mehrere Mitgliedskarten 

definiert. Die Hauptkarte hat Zugriff auf das gesamte Guthaben. Mitgliedskarten wird ein 

Verfügungslimit zugewiesen, über das sie verfügen können.  

Zusätzlich können Kinder unter 14 Jahren, die noch keine Bezahlkarte besitzen, hinzugefügt 

werden, damit auch diese im Bargeldlimit und im Freibetrag berücksichtigt werden können. 

Geben Sie den Namen der Bedarfsgemeinschaft an und wählen Sie aus, ob die 

Bedarfsgemeinschaft selbstverwaltet oder fremdverwaltet werden soll. 

In einer eigenverwalteten Bedarfsgemeinschaft kann der Besitzer der Hauptkarte die 

Verfügungslimits der Mitgliedskarten selbstständig festlegen. In einer fremdverwalteten 

Bedarfsgemeinschaft verwaltet die Kommune die Limits. 

Fügen Sie nun die AZR-Nummer der Hauptkarte hinzu und klicken Sie auf den Button 

„Hauptkarte setzen“. Die Hauptkarte kann anschließend nicht mehr entfernt werden.  

Fügen Sie anschließend die Bezahlkarten Mitglieder und die Anzahl der Kinder unter 14 

Jahre hinzu. 

In der Tabelle unten können Sie einsehen, welche Leistungsempfänger Sie zur 

Bedarfsgemeinschaft zusammenfügen wollen. Bestätigen Sie die Erstellung der 

Bedarfsgemeinschaft mit dem Button „Bedarfsgemeinschaft erstellen“.  
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3.2. Bedarfsgemeinschaft bearbeiten 

 

Bestehende Bedarfsgemeinschaften können über den Reiter „Bedarfsgemeinschaft 

bearbeiten“ angepasst werden.  

Suchen Sie hierfür die AZR-Nummer, die Bezahlkarten-ID oder den Namen eines Mitglieds 

(Hauptkarte oder Mitgliedskarte), um die Bedarfsgemeinschaft bearbeiten zu können. 

Alternativ können Sie auch über den Filter alle Bedarfsgemeinschaften oder die Mitglieder 

anzeigen lassen, um die Suche zu vereinfachen. 

Wählen Sie die gewünschte Bedarfsgemeinschaft mit dem Pfeil-Icon aus. 

 

 

Hier können Sie nun die Einstellungen der Bedarfsgemeinschaft bearbeiten:  

• Name der Bedarfsgemeinschaft 

• Art der Bedarfsgemeinschaft (eigen- oder fremdverwaltet) 

• Freibetrag der Bedarfsgemeinschaft 

o Bitte beachten: Der Freibetrag der Bedarfsgemeinschaft berrechnet sich 

automatisch nach der Anzahl der Mitglieder (z. B. 5 Mitglieder a 200 € ergibt 

einen Freibetrag von 1.000 €). Wenn ein Mitglied hinzugefügt oder entfernt wird, 

passt sich der Freibetrag automatisch (nach Aktualisierung der Seite) an. Sollten 

Sie den Freibetrag einmal manuell anpassen, findet keine automatische 

Anpassung bei der Änderung der Anzahl der Mitglieder statt. 

• Bargeldabhebelimit der Bedarfsgemeinschaft 

o Bitte beachten: Das Bargeldabhebelimit der Bedarfsgemeinschaft berrechnet 

sich automatisch nach der Anzahl der Mitglieder (z. B. 5 Mitglieder a 50 € ergibt 

ein Limit von 250 €). Wenn ein Mitglied hinzugefügt oder entfernt wird, passt sich 

das Bargeldabhebelimit automatisch (nach Aktualisierung der Seite) an. Sollten 

Sie das Bargeldabhebelimit einmal manuell anpassen, findet keine automatische 

Anpassung bei der Änderung der Anzahl der Mitglieder statt. 

• Hinzufügen eines neuen Mitglieds mit Bezahlkarte 

• Änderung der Anzahl von Mitgliedern ohne Bezahlkarte (Kind unter 14 Jahre) 
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Zudem können Sie auch das Bargeldabhebelimit und das Verfügungslimit der einzelnen 

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft über das Stiftsymbol in der Tabelle bearbeiten: 

• Jede der Karten verfügt über ein individuelles Verfügungslimit (999.999,00 € = 

unendlich). 

o Bei U16-jährigen steht das Verfügungslimit voreingestellt auf 50,00 €, bei U18-

jährigen steht es auf 100,00 €. 

• Das Verfügungslimit sagt aus, über wie viel Geld im Monat ein Leistungsempfänger mit 

seiner Karte verfügen darf. Sollte gewünscht sein, dass eines der Mitglieder einer 

Bedarfsgemeinschaft nur über einen Teil des Guthabens verfügen darf, kann das 

Verfügungslimit individuell pro Karte angepasst werden.  

• Jede der Karten verfügt über ein individuelles Bargeldabhebelimit.  

• Das Bargeldabhebelimit einer einzelnen Karte besagt, wie viel Geld ein einzelner 

Leistungsempfänger abheben darf. Die Summe der gesamten Abhebungen darf dabei 

das gesamte Bargeldabhebelimit der Bedarfsgemeinschaft nicht überschreiten! 

Um zu verhindern, dass ein einzelnes Mitglied den gesamten Bargeldbetrag der 

Bedarfsgemeinschaft abhebt, können hier Einschränkungen getroffen werden.  

• Zusätzlich kann die Höhe der Bargeldabhebungen auch zeitlich begrenzt werden. 

Innerhalb des individuell gesetzten Zeitraums kann das Bargeldlimit erhöht oder gesenkt 

werden, um Sonderzahlungen zu ermöglichen. Diese Einstellung erfolgt auf Kartenebene 

bei dem jeweiligen Leistungsempfänger und ist unabhängig vom kumulierten 

Bargeldabhebelimit der dazugehörigen Bedarfsgemeinschaft. Individuell eingerichtete 

Limits können anschließend auch über das Stiftsymbol in der Mitgliederliste angepasst 

werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird das Bargeldlimit automatisch wieder auf das 

ursprünglich hinterlegte Limit zurückgesetzt. 

Weitere Einstellungen können Sie im Reiter „Leistungsempfänger bearbeiten“ einsehen. 

Eine ausführliche Erklärung über das Handling des Bargeldabhebelimits und des Freibetrags 

haben wir Ihnen in einem extra Infoblatt mit Fallbeispielen aufgeführt.  

Zudem können über das Mülleimer Symbol Mitgliedskarten aus der Bedarfsgemeinschaft 

entfernt werden. Die Karten bleiben selbstverständlich bestehen.  

Die gesetzte Hauptkarte kann nicht mehr entfernt werden. Sollte ein Wechsel der Hauptkarte 

stattfinden, muss die Bedarfsgemeinschaft aufgelöst und neu angelegt werden. Wie Sie 

Mitglieder entfernen bzw. Bedarfsgemeinschaften auflösen finden Sie unter dem Stichpunkt 

„Bedarfsgemeinschaften auflösen“. 

Änderungen bei den Leistungsempfängern der Bedarfsgemeinschaft werden in der 

Änderungshistorie dargestellt. Auf diese Weise ist jederzeit transparent nachvollziehbar 

welche Änderungen vorgenommen wurden. Alle Informationen zur allgemeinen 

Änderungshistorie finden Sie unter dem Stichpunkt „Änderungshistorie“. 

https://bezahlkarte.info/wp-content/uploads/2024/06/02_bzk_infoblatt_bargeldabhebelimit_bedarfsgemeinschaften.pdf
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3.3. Bedarfsgemeinschaft auflösen 

 

Eine Bedarfsgemeinschaft wird automatisch gelöscht / aufgelöst, sobald die letzte 

Mitgliedskarte in der Bedarfsgemeinschaft entfernt wurde. 

Zum Löschen einer Bedarfsgemeinschaft entfernen Sie alle Mitgliedskarten über das 

Mülleimer Symbol und reduzieren Sie die Anzahl der Kinder unter 14 Jahren in der 

Auswahlbox auf 0. Die Karten bleiben weiterhin bestehen. 
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3.4. Bedarfsgemeinschaft umhängen 

 

Siehe Stichpunkt Bedarfsgemeinschaft umhängen. 
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4. Weitere Funktionen 
 

4.1. Änderungshistorie 

 

Im Reiter „Weitere Funktionen“ > „Änderungshistorie“ können Sie alle Änderungen innerhalb 

Ihrer Kommune einsehen.  

Über die Filter-Möglichkeiten oben können Sie nach einzelnen Aktionen über die 

Bezahlkarten-ID, die AZR-Nummer, die Kategorie oder den Zeitraum Filtern. Sie können die 

Suchergebnisse mit dem Button „Exportieren“ herunterladen. 

Sie sehen hier:  

• Hinzufügen einer neuen Karte 

• Änderungen von Einstellungen der Karten (Händlerkonfiguration, Limits, Daten, 

Guthaben, Sperrungen und Kündigungen, Whitelists etc.) 

• Änderungen von Bedarfsgemeinschaften 

• Freigabepflichtige Änderungen 

• Freigaben oder Ablehnungen von Änderungen 

• Änderungen an der Online Whitelist 

• Änderungen an IBAN und Lastschrift Whitelists 

• Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Bedarfsgemeinschaften 

• Umhängen von Karten  

Über das Pfeil Symbol rechts können Sie für alle Änderungen, Kündigungen, etc. einen 

Nachweis via PDF herunterladen.  
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4.2. Reports 

 

Im Verwaltungsportal stehen unter dem Reiter „Weitere Funktionen“ verschiedene Reports 

zur Verfügung. Diese Reports bieten einen schnellen Überblick über wichtige Kennzahlen 

und Transaktionen. 

Alle Reports können bei Bedarf heruntergeladen werden. Auf die Weise gibt es jederzeit 

Transparenz über die Nutzung  der Bezahlkarten in der Kommune. 

 

 

 

4.3. Bezahlkarte umhängen 

 

4.3.1. Leistungsempfänger umhängen 

 

Eine Karte kann von einer Kommune in eine andere umgezogen werden, wenn sich die 

Zuständigkeit des Leistungsempfängers ändert.   

Es ist erforderlich, dass die zukünftig zuständige Kommune auch die Bezahlkarte von 

PayCenter nutzt. 

Wichtig: Sie können keine Karte in eine andere Kommune „schieben“, sondern Sie lediglich 

in Ihre eigene Kommune umhängen. 

Gehen Sie hierfür in den Reiter „Weitere Funktionen“ > „Bezahlkarte umhängen“ und geben 

Sie die AZR-Nummer oder Bezahlkarten-ID der Karte an, die Sie in Ihre Kommune 

umhängen wollen. Bestätigen Sie mit Klick auf den Button „Suchen“. Klicken Sie 

anschließend auf den Button „Bezahlkarte umhängen“.  

Der Leistungsempfänger ist anschließend über die Suche zu finden. 



27 
 

 

 

4.3.2. Bedarfsgemeinschaft umhängen  

 

Eine Bedarfsgemeinschaft kann komplett in eine andere Kommune umgehängt werden, 

indem die Hauptkarte einer Bedarfsgemeinschaft umgehängt wird. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die zukünftig zuständige Kommune ebenfalls die Bezahlkarte 

der PayCenter verwendet.  

Wichtig: Sie können Bedarfsgemeinschaft in eine andere Kommune „schieben“, sondern Sie 

lediglich in Ihre eigene Kommune umhängen. 

Sie hängen eine Bedarfsgemeinschaft um, indem Sie die AZR-Nummer oder Bezahlkarten-

ID der Hauptkarte der Bedarfsgemeinschaft im Reiter „Weitere Funktionen“ > „Bezahlkarte 

umhängen“ eingeben. Klicken Sie anschließend auf den Button „Bezahlkarte umhängen“. 

Anschließend wird die gesamte Bedarfsgemeinschaft inklusive aller Mitgliedskarten in Ihre 

Kommune umgehängt.  

Das Umhängen einer einzelnen Mitgliedskarte ist nicht möglich. Hierfür muss die Karte erst 

aus der Bedarfsgemeinschaft herausgelöst werden (siehe Stichpunkt 

Bedarfsgemeinschaften bearbeiten). 
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5.  Admin Bereich 
 

Der Admin Bereich ermöglicht den Kommunen, gewisse Ausführungen im 4-Augen Prinzip 

durchzuführen. Der Zugriff auf den Admin Bereich bzw. auf einzelne Teilbereiche ist 

rollenabhängig.  

Die aktuellen Informationen zu den einzelnen Rollen können im Rollenmaterial auf 

bezahlkarte.info/beratung/ sowie im Verwaltungsportal unter Benutzer- und 

Rechteverwaltung eingesehen werden.  

Bei den Freigabe-Reitern wird ein Zähler angezeigt, der die Anzahl der offenen Freigaben 

darstellt. So ist sofort ersichtlich, wenn neue Freigaben zur Bearbeitung vorliegen, ohne die 

einzelnen Bereiche öffnen zu müssen. 

 

5.1. Umsatzübersicht Sammelkonto 

 

Hier sehen Sie den Kontostand des Sammelkontos und die getätigten Umsätze. Zudem wird 

hier auch die IBAN des Sammelkontos angezeigt und kann bei Bedarf kopiert werden.  

Dort haben Sie außerdem die Möglichkeit, über den Button „Überweisung anlegen“ eine 

Überweisung zu erstellen, die von dem Sammelkonto ausgehen. Diese müssen 

anschließend unter „Überweisung freigeben“ bestätigt werden.  

Die Umsätze können über den Button „Umsätze exportieren“ als Excel-Datei 

heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie, dass Sie einige der Spalten manuell vergrößern 

müssen, um den Inhalt der Spalten richtig angezeigt zu bekommen. Die Spalte der AZR-

Nummern wird beim Öffnen der Datei nicht eindeutig angezeigt – bitte wählen Sie die 

entsprechende Spalte aus und stellen Sie das Format auf „Zahlenformat“ um, um die richtige 

Anzeige zu erhalten. 

 

 

 

https://bezahlkarte.info/beratung/
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5.2. IBAN für Überweisungen freigeben 

 

Leistungsempfänger können Überweisungen nur an freigeschaltete IBANs ausführen (z. B. 

Rechtsanwälte, Behörden etc.). Freigeschaltete IBANs sind für alle Leistungsempfänger 

freigegeben. 

Die IBANs können im Reiter „IBAN für Überweisungen freigeben“ von ausgewählten 

Personen freigeschaltet werden. Geben Sie hierfür die gültige IBAN und den vollständigen 

Namen des Empfängers an. Optional können Sie eine Kategorie oder einen Kommentar 

hinzufügen.  

Einzelfreigaben werden direkt in der Übersicht „Leistungsempfänger bearbeiten“ 

durchgeführt (siehe Stichpunkt IBAN für Überweisungen des Leistungsempfängers 

freigeben). 

Informationen zur Whitelist: 

o Auf dieser befinden sich alle IBANs, die für Überweisungen freigeschaltet wurden. 

o Sobald ein Sachbearbeiter eine IBAN auf die Whitelist gesetzt hat, können alle 

Leistungsempfänger an diese IBANs Überweisungen ausführen. 

o Sollte eine schon freigeschaltete IBAN hinzugefügt werden, wird automatisch der 

Name des Empfängers ausgefüllt und bei der erneuten Anlage erscheint die 

Fehlermeldung „Die IBAN wurde bereits freigegeben“. 
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5.3. IBAN für Lastschriften freigeben 

 

Wie bei den Überweisungen ist es möglich, gewisse IBANs für Lastschriften freizuschalten 

(z. B. örtliche Vereine etc.). Freigeschaltete IBANs sind für alle Leistungsempfänger 

freigegeben. 

Die IBANs können vom Admin im Reiter „IBAN für Lastschriften freigeben“ freigeschaltet 

werden.  

Die Freigabe erfolgt analog zu der Freigabe der Überweisungen (siehe Stichpukt IBAN für 

Überweisungen des Leistungsempfängers freigeben). Alle freigeschalteten IBANs für 

Lastschriften werden in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.  

 

 

 

5.4. Aufladungen freigeben 

 

Aufladungen oder Abbuchungen müssen immer durch einen Freigabeberechtigten im 4-

Augen-Prinzip freigegeben werden.  

Sie können der Tabelle entnehmen, um welchen Leistungsempfänger es sich handelt, wie 

hoch der Auflade- bzw. der Abbuchungsbetrag ist, was das aktuelle und neue Guthaben ist 

und welcher Sachbearbeiter die Aufladung vornehmen möchte. Zudem sehen Sie den 

optionalen Kommentar. 

Mit den Symbolen rechts können Sie die Aufladung freigeben oder ablehnen. Mit den 

Kästchen links neben der AZR-Nummer können Sie mehrere Aufladungen gleichzeitig 

auswählen. Mit Klick auf das oberste Kästchen wählen Sie alle Aufladungen in der Tabelle 

aus. 
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5.5. Kartenkündigungen freigeben 

 

Kartenkündigungen müssen ebenfalls analog zu Aufladungen im 4-Augen-Prinzip 

freigegeben werden, sowohl bei Einzel- als auch bei Gruppenkündigungen.  

Geben Sie in der Tabelle über die Symbole Kartenkündigungen frei oder lehnen über diese 

ab. Mit den Kästchen links neben der AZR-Nummer können Sie mehrere Aufladungen 

gleichzeitig auswählen. Mit Klick auf das oberste Kästchen wählen Sie alle Aufladungen in 

der Tabelle aus.  

Nach Freigabe einer Kartenkündigung wird das Restguthaben der Karte auf das 

Aufladekonto der Kommune zurücküberwiesen (Dauer 1 - 2 Werktage). Der 

Leistungsempfänger kann im Anschluss nicht mehr im System gefunden werden. 

Tipp: Um direkt über das Restguthaben zu verfügen, können Sie die Karte vor der 

Kündigung via Ad-Hoc-Abbuchung im Reiter "Guthaben verwalten" entleeren. 
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5.6. Bargeldabhebe-Limit freigeben 

 

Änderungen des Bargeldabhebe-Limits benötigen ebenfalls eine Freigabe im 4-Augen-

Prinzip, sowohl Einzel- als auch Gruppenanpassungen. 

 

Geben Sie in der Tabelle über die Symbole eine oder mehrere Bargeld-Limit Anpassungen 

frei oder lehnen Sie diese ab.  Mit den Kästchen links neben der AZR-Nummer können Sie 

mehrere Aufladungen gleichzeitig auswählen. Mit Klick auf das oberste Kästchen wählen Sie 

alle Aufladungen in der Tabelle aus. 
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5.7. Freibeträge freigeben 

 

Freigaben von Freibeträgen sind nur nötig, wenn sie über eine Gruppenaktion angestoßen 

wurden (siehe Stichpunkt Gruppenbearbeitung von Leistungsempfängern). Freibeträge von 

einzelnen Leistungsempfänger können direkt ohne Freigabe angepasst werden.  

Auch hier findet die Freigabe über die Symbole rechts oder über die Mehrfachauswahl über 

die Kästchen links statt. 
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5.8. Postleitzahlen freigeben 

 

Wie bei den Freibeträgen sind Postleitzahlgebietsänderungen nur freigabepflichtig, wenn sie 

durch Gruppenaktionen (siehe Stichpunkt Gruppenbearbeitung von Leistungsempfängern) 

angestoßen wurden. Einzelne Bearbeitungen von Leistungsempfänger benötigen keine 

Freigabe im 4-Augen-Prinzip.  

Die Freigabe findet über die Symbole rechts oder über die Mehrfachauswahl über die 

Kästchen links statt. 

 

 

 

5.9. Benutzer- und Rechteverwaltung 

 

Über den Bereich „Benutzer- und Rechteverwaltung“ können die Zugänge der 

Sachbearbeiter verwaltet und bearbeitet werden.
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5.9.1.  Neue Zugänge erstellen 

 

Unter dem Reiter „Neuer Zugang“ können Sie neue Zugänge für Sachbearbeiter anlegen.  

Geben Sie hierfür den gewünschten Nutzernamen in das Feld „eMail / Benutzerkennung“ 

ein. Vergeben Sie ein eigenständiges Passwort, oder generieren Sie eines über das 

Pfeilsymbol rechts im Feld „Passwort“. Wählen Sie anschließend aus, welche Rolle der neu 

angelegte Benutzer haben soll. Über das Fragezeichen Icon können Sie eine Übersicht über 

alle Rollen und deren Rechte sehen. 

Bitte vermerken Sie sich die Daten und geben Sie sie an die angelegte Person weiter, bevor 

Sie mit dem Button „Daten speichern“ die Eingaben bestätigen und den Benutzer anlegen.  
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5.9.2. Verwaltung der eingerichteten Zugänge 

 

Mit Klick auf den Reiter „Verwaltung der eingerichteten Zugänge“ können bereits angelegte 

Benutzer verwaltet werden.  

Wählen Sie hierzu den gewünschten Benutzer und die gewünschte Aktion aus. 

• Passwort ändern = Generiert ein neues Passwort für den Benutzer. Sie können das neue 

Passwort anschließend an eine ausgewählte eMail Adresse versenden, um die 

betreffende Person über die Aktualisierung zu informieren. 

• Rolle ändern = Ändern Sie die Rolle des Sachbearbeiters 

• Zugang entfernen = Löschen Sie dauerhaft den Zugang des Sachbearbeiters 

• Loginsperre aufheben = Nach dreimaliger falscher Eingabe des Passworts liegt eine 

Loginsperre auf dem Nutzer. Heben Sie diese auf, damit der Sachbearbeiter sich erneut 

einloggen kann.  

• MFA zurücksetzen = Setzt die Multi-Faktor-Authentifizierung des Benutzers zurück, 

sodass diese erneut eingerichtet werden kann. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn 

ein neues Smartphone verwendet wird. Erst nach Neueinrichtung der MFA ist eine 

Anmeldung wieder möglich.  

Bitte beachten: Wenn ein Nutzer sein Passwort vergisst und sich durch dreimalige 

Falscheingaben selbst sperrt, ist es erforderlich, zunächst die Login-Sperre aufzuheben, 

selbst wenn ein neues Passwort generiert wird. Andernfalls kann sich der Nutzer auch mit 

dem neuen Passwort nicht einloggen, solange die Login-Sperre aktiv ist. 

 

 


